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e) Be- und Entladungen sowie Güterumschlag,
f) ambulante Behandlung und stationäre Betreuung sowie 

Versorgung in medizinischen Einrichtungen,
g) Schlachten, Fleischverarbeitung, Backen, Waschen,
h) Betanken von Fahrzeugen,
i) Herstellung von Druckerzeugnissen.

§3
Bedarfsträger für Leistungen

(1) Bedarfsträger für Leistungen sind das Ministerium für 
Nationale Verteidigung, das Ministerium des Innern und das 
Ministerium für Staatssicherheit.

(2) Der Minister für Nationale Verteidigung kann weitere 
Bedarfsträger für Leistungen festlegen.

(3) Die Minister und die Leiter der anderen zentralen 
Staatsorgane können nach Abstimmung mit dem Minister für 
Nationale Verteidigung mit der Wahrnehmung der ihnen als 
Bedarfsträger für Leistungen zustehenden Befugnisse nach- 
geordnete Organe beauftragen.

(4) Die Bedarfsträger für Leistungen übergeben ihren Be
darf dem Ministerium für Nationale Verteidigung. Der Mini
ster für Nationale Verteidigung entscheidet nach Abstimmung 
mit den Bedarfsträgern für Leistungen über die Reihenfolge 
der Sicherstellung des Bedarfs an Leistungen.

§4
Anforderungsberechtigte Organe

Anforderungsberechtigte Organe für Leistungen sind die 
Wehrbezirks- und Wehrkreiskommandos der Nationalen 
Volksarmee und weitere vom Minister für Nationale Vertei
digung festgelegte Dienststellen der Bedarfsträger für Lei
stungen, die den Leistungspflichtigen bekanntzugeben sind.

§5
Leistungspflichtige

(1) Leistungspflichtige sind die staatlichen und wirtschafts
leitenden Organe, Kombinate, Betriebe, Einrichtungen und 
Genossenschaften.

(2) Im Verteidigungszustand sind auch die gesellschaftli
chen Organisationen, Vereinigungen und die Bürger Lei
stungspflichtige.

(3) Die Leiter der staatlichen und wirtschaftsleitenden Or
gane, Kombinate, Betriebe, Einrichtungen, Genossenschaften, 
gesellschaftlichen Organisationen und Vereinigungen sind 
persönlich für die Erfüllung der Aufgaben der Leistungs
pflichtigen verantwortlich.

(4) Die Rechtsträger, Eigentümer, Besitzer oder diejenigen, 
welche die .unmittelbare Gewalt über die Sache ausüben, sind 
zur Erbringung der Leistungen verpflichtet.

§ 6
Inhalt der Leistungspflicht

(1) Die Leistungspflichtigen sind zur Vorbereitung sowie 
zur vollständigen, qualitäts-, Sortiments- und termingerech
ten Erbringung der Leistungen am festgelegten Ort verpflich
tet.

(2) Die Leistungspflichtigen können beauflagt werden, Ver
änderungen an Sachen auszuführen, zu unterlassen oder zu 
dulden.

(3) Die sich aus der Rechtsträgerschaft, aus dem Eigentum 
oder aus sonstigen Rechten ergebenden Befugnisse zur Aus
übung des Besitzes oder der Nutzung von Sachen ruhen in
soweit, als sie dem mit der Leistung verfolgten Zweck ent
gegenstehen. Sofern die Sachen mit der Leistung in Volks
eigentum übergeführt werden bzw. der Rechtsträgerwechsel 
erfolgt, erlöschen die Rechte Dritter.

II. Abschnitt 
Vorbereitung von Leistungen

§7
Erfassung von Sachen 

und Leistungsmöglichkeiten
(1) Zur Vorbereitung von Leistungen sind die anforde

rungsberechtigten Organe befugt, jederzeit notwendige Aus
künfte zum Zwecke der Erfassung von Sachen und Leistungs
möglichkeiten zu fördern. Die Erfassung beinhaltet auch die 
Feststellung, Besichtigung, Begutachtung und Registrierung.

(2) Der Minister für Nationale Verteidigung kann die Er
fassung von Sachen und Leistungsmöglichkeiten der Lei
stungspflichtigen anordnen.

(3) Die Leistungspflichtigen sind zur Mitwirkung an der 
Erfassung verpflichtet. Von ihnen sind Vorbereitungen zur 
ordnungsgemäßen Durchführung der Erfassung zu treffen. 
Nach Aufforderung sind von ihnen insbesondere Fahrzeuge, 
Maschinen und Geräte am festgelegten Ort vorzuführen.

§ 8

Planung der Leistungen

(1) Auf der Grundlage des Bedarfs sowie der vorhandenen 
Sachen und Leistungsmöglichkeiten legen die Wehrbezirks- 
bzw. Wehrkreiskommandos in Zusammenarbeit mit den ört
lichen Staatsorganen sowie den den Betrieben oder Einrich
tungen übergeordneten Organen geeignete Leistungspflich
tige fest. Dabei sind die speziellen Belange des jeweiligen 
Territoriums zu berücksichtigen.

(2) Die Leiter der Wehrkreiskommandos teilen den Vor
sitzenden der Räte der Kreise zur Einordnung des Bedarfs 
an Leistungen in die volkswirtschaftliche Planung die vorge
sehenen Inanspruchnahmen mit.

(3) Der Minister für Nationale Verteidigung übergibt dem 
Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission eine Gesamt
übersicht über die geplanten Leistungen aller Bedarfsträger 
für Leistungen.

§9
Auflageerteilung

(1) Zur Herstellung der Leistungsbereitschaft können den 
Leistungspflichtigen Auflagen mittels Auflagebescheid erteilt 
werden. Die Anlagen zum Auflagebescheid sind Bestandteil 
desselben.

(2) Die Auflageerteilung hat durch das für den Leistungs
pflichtigen zuständige Wehrkreiskommando zu erfolgen und 
bedarf der Schriftform. Der Auflagebescheid ist eine staatli
che Urkunde. Der Leistungspflichtige hat den Erhalt des Auf
lagebescheides zu bestätigen.

(3) Der Leistüngspflichtige kann aufgefordert werden, den 
Auflagebescheid im Wehrkreiskommando entgegenzunehmen.

(4) Ist dem Leistungspflichtigen die vollständige, qualitäts-, 
Sortiments- und termingerechte Erfüllung der Auflage nicht 
möglich, hat er dies unverzüglich dem Leiter des Wehrkreis
kommandos mitzuteilen. Dieser entscheidet unter Berück
sichtigung der Möglichkeiten des Leistungspflichtigen über 
die erforderliche Präzisierung der Auflage.

(5) Der Leistungspflichtige hat den Leiter seines übergeord
neten Organs über die erteilte Auflage zu informieren. Die 
Information anderer Personen über Inhalt und Umfang der 
Leistungspflicht ist unzulässig, soweit sie nicht zur Erbrin
gung der Leistung im notwendigen Maße erfolgen muß.

§10
Herstellung der Leistungsbereitschaft

(1) Der Leistungspflichtige ist verpflichtet, nach Erhalt der 
Auflage unverzüglich bzw. in einer vom Leiter des Wehr-


